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Norm

31985L0337 UVP-RL Art1 Abs2;

31985L0337 UVP-RL Art2 Abs1;
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Besprechung in:RdU 2006, S 9 bis 18;

Rechtssatz

Dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 7. Jänner 2001 in der Rechtssache C-201/02,

Delena Wells, lag ein Fall zu Grunde, in dem die nationalen Behörden die Genehmigung der Wiederaufnahme des

Betriebs eines bereits 1947 bewilligten Steinbruchs unter Vorschreibung weiterer Au@agen nicht als Genehmigung im

Sinn der UVP-Richtlinie qualiBziert und daher nicht geprüft haben, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung

durchzuführen ist. Der EuGH sprach u.a. aus, dass sich unter derartigen Umständen der Einzelne auf Art. 2 Abs. 1 iVm

Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 2 der UVP-Richtlinie berufen könne. Zur Frage, ob Nachbarn in einem Verfahren zur

Feststellung der Umweltverträglichkeitsprüfungsp@icht Parteienrechte zukommen müssen, enthält dieses Urteil keine

Aussage.

Gerichtsentscheidung
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Schlagworte
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